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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Montag  08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 
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Gesamterneuerungswahlen vom 11. November 2020 
Gemeindepräsidium und Gemeinderat 

Amtsperiode 2021-2024 
 

Das Jahr 2020 ist für das Gemeindepräsidium und die Mitglieder des Gemeinderates ein Wahljahr. Grund-
sätzlich werden diese Wahlen an der Gemeindeversammlung durchgeführt. Da diese aufgrund der Corona-
Situation abgesagt wurde und bis zur Eingabefrist vom 6. November 2020 nicht mehr Wahlvorschläge vorla-
gen als Sitze zu besetzen sind, fand ein stilles Wahlverfahren statt. Gemäss Organisationsreglement der 
Einwohnergemeinde Wengi, Art. 53 Bst e, hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 11. November 2020 die 
vorgeschlagenen Personen (alle bisher) als gewählt erklärt. Für die Amtsperiode 1. Januar 2021 bis 31. De-
zember 2024 sind somit gewählt: 
 

Gemeindepräsident 
Peter Hänni 
 

Gemeinderat 
Christine Aeberhard 

Alfred Aeschlimann 

Barbara Hänni 

Peter Hänni 

Markus Junker 

Walter Liechti 

Matthias Stettler 

 

Den Gewählten wünschen wir viel Freude, Elan und Zufriedenheit. 
Gemeindeverwaltung Wengi 

 

Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 
 

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Wengi findet am Donnerstag, 3. Dezember 2020, 17.30 – 18.30 Uhr nach Voranmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 
Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch. 
 Gemeinderat Wengi 
 

Gemeindeabstimmung vom 13. Dezember 2020 
 

Die Unterlagen zur Gemeindeabstimmung (Urnenabstimmung) vom 13. Dezember 2020 wurden den Stimm-

berechtigten zugestellt. Der Gemeinderat freut sich auf eine grosse Stimmbeteiligung. 

 

Bei Fragen zu den einzelnen Abstimmungsgeschäften gibt Ihnen die Gemeindeverwaltung Wengi,  

 032 389 14 84, E-Mail: info@wengi-be.ch, sehr gerne Auskunft. 

Gemeinderat Wengi 
 

Rechnungsruf 
 

Die Frist ist am 13. November 2020 abgelaufen! Dennoch haben bis heute nur Wenige ihre Spesen und 
Taggelder der Gemeindeverwaltung Wengi in Rechnung gestellt. 
 

Aus diesem Grund bitten wir alle Gemeindefunktionäre, Behördenmitglieder und Unternehmungen die Ab-
rechnungen sowie die Rechnungen bis spätestens Montag, 30. November 2020, der Gemeindeverwaltung 
Wengi abzugeben, damit wir die Auszahlungen noch dieses Jahr vornehmen können. 
 
Vielen Dank! 

Gemeindeverwaltung Wengi 
  

mailto:info@wengi-be.ch


Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und landwirt-
schaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 30. November 2020  

 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Stras-

sen folgende Bestimmungen zu beachten: 
 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeck-
ten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung vom 29. Okto-
ber 2008 unter anderem vor: 

 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-
stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m 
freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-
stand von 50 cm freizuhalten. 

 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt wer-
den. 

 

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen 
Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflan-
zen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. 
Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich er-
streckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 

 Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis 30. November 

2020 auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und land-
wirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der Fahr-
bahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen. Die 
Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigentümer 

haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und 
auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu besei-
tigen. Sie haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem 
Reisig und Laub zu reinigen. Entlang von Kantonsstrassen 
obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kan-
tonsstrasse dem Tiefbaumt des Kantons Bern. Im Übrigen 
sind auch entlang der Kantonsstrassen die Grundeigentümer 
verantwortlich. 
 

2. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen 
einen Abstand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 50 cm von der 
Gehweghinterkante einhalten. 

 

3. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons 
Bern, oder das zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu näherer 
Auskunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die Or-

gane der Strassenpolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren 

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.  
 

 

 

 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 



GEBNET AG – Ihr Zählerableser kommt! 
 

In der Zeit vom 01.12.2020 – 18.12.2020 wird in der Gemeinde Wengi der Strom abgelesen. Wenn Sie nicht 

zu Hause sind oder wenn der Zähler nicht zugänglich sein sollte, wird Ihnen der Ableser eine Karte einwer-

fen. Mit dieser dürfen Sie den Zähler selbst ablesen und uns die Zählerbestände so melden. 
 

Die GEBNET AG wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit! 
 

GEBNET AG 

Hauptstrasse 21 

4583 Aetigkofen 

032 677 16 96 
 

Voranzeige – Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Weihnachten / Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt von 
 

Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis Sonntag, 3. Januar 2021 
 

geschlossen.  
 

Ab Montag, 4. Januar 2021, sind wir wieder für Sie da. 
 

Bei sehr wichtigen Angelegenheiten, wo ein Zuwarten bis am Montag, 4. Januar 2021, nicht möglich ist, 
steht Ihnen die Gemeindeverwalterin, Maja Bächler, Telefon 079 723 54 91, oder der Gemeindepräsident, 
Peter Hänni, Telefon 079 340 90 03, zur Verfügung. 
 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Tätigkeitprogramm November 2020 und Dezember 2020 
 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Montag, 7. Dezember 2020 
 

Datum Anlass Veranstalter Ort 

November 2020    

20. November 2020 Zäme hocke – Gemeinschaft ha 

(für Kinder und Jugendliche der 

4. - 6. Klasse) 

Kirchgemeinde Wengi Kirchgemeindehaus 

Rapperswil 

17.00 – 20.00 Uhr 

21. November 2020 Feuerwehr-Übung Feuerwehr WEGRO Magazin Grossaffol-

tern, 09.00 Uhr 

21. November 2020 KiKi (Kinder ab 4 Jahren) Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli  

13.30 – 16.00 Uhr 

26. November 2020 Mittagstisch Das Kochteam Brigitte Ante-

ner und Ruth Bangerter 

Restaurant Traube 

Grossaffoltern  

12.00 Uhr 

27. November 2020 KiJuKi (Kinder ab 8 Jahren): 

Filmabend 

Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli 

17.00 – 20.00 Uhr 

Dezember 2020    

8. Dezember 2020 Wandergruppe  Kirchgemeinde Wengi Treffpunkt Kirche 

13.30 Uhr 

11. Dezember 2020 Seniorenweihnacht Kirchgemeinde Wengi  Kirche Wengi  

14.00 – 17.00 Uhr 

17. Dezember 2020 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Restaurant Traube 

Grossaffoltern 

12.00 Uhr 

18. Dezember 2020 Kirchenkino „Neuland“ und Ad-

ventsfenster 

Kirchgemeinde Wengi Kirche, 19.30 Uhr 

24. Dezember 2020 Gemeinde holt Friedenslicht Kirchgemeinde Wengi 15.30 – 17.00 Uhr 

25. Dezember 2020 Weihnachtsgottesdienst  Kirchgemeinde Kirche, 09.30 Uhr 
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Jubiläum 20Jahre 

Hobby Imkerei Markus Roder 

Honig-Lieferung bis an die Haustüre im Dezember 2020 

Gemeinde Wengi Gratis Lieferung am Sa. 05.12.2020 und am Sa. 19.12.2020 

Preise für Blütenhonig und Waldhonig 2020     1Kg = 23.-    1/2Kg = 13.-    1/4Kg = 8.- 

Bestellung per SMS an 079 641 24 23 oder E-Mail an  mroder1983@gmail.com 

Anrufe für Bestellung auf meine Nummer nur am Abend 19.00 bis 20.00 Uhr 

Bitte Bestellungen mit Name, Adresse und Telefonnummer 

Wünsche ein Frohes Fest und gute Gesundheit, freundliche Grüsse Markus Roder 

 

 

 

 

 

Für unser Liegenschaft in 3251 Wengi b. Büren. 

Suchen wir für die Pflege der Umgebung eine Person. 

 

- Ca 1-2 Std alle 14 Tage, Vorplatz wischen, Laub entfernen. 

- Unkraut entfernen, 2x jährlich ein Baum zurückschneiden. 

- Herbstlaub entfernen. 2x im Sommer Gras schneiden. 

 

Weitere Infos gerne unter: rumuell@bluewin.ch oder 079 679 17 94 

 

Freundliche Grüsse  

Mudoc Casa AG 

 

MUDOC CASA AG   

Immobilien, Verwaltungen und Bautreuhand 
:   

  

mailto:mroder1983@gmail.com
mailto:rumuell@bluewin.ch


 



Adventsfenster Dezember 2020 

Die Beleuchtung ist wie in den letzten Jahren ab dem Eindunkeln bis um 23.00 Uhr eingeschaltet und 

bis Anfang Januar 2021 sichtbar. 

An folgenden Tagen werden die geschmückten Nischen oder Adventsfenster zu bestaunen sein: 

 
Aufgrund Corona finden keine Bewirtungen statt. 
 
Wettbewerb: Bei jedem Adventsfenster ist ein Buchstabe integriert. Beim 24. Adventsfenster ergibt sich 

ein Lösungssatz.  

Mitmachtalons sind beim Dorfspycher an der Wymattstrasse parat zum Mitnehmen, wie auch eine Box 

um den Talon bis am 31. Dezember einzuwerfen. 

Gewinner-/innen werden persönlich benachrichtigt. 

Frohe, besinnliche Weihnachten     
                                                                                       

  

Datum  Bei wem  Adresse  Bemerkungen  

1 Verein Dorf- Spycher Dorf- 
Spycher 

Wymattstrasse 3  

2 Fam. Wyss Waltwil 5  

3 Fam. Eggenberger Juraweg 7  

4 Fam. Gilomen Obere Fluh 3  

5 Fam. Jeanmaire Bernstrasse 18  

6 Samariterverein Bei Fam. Wyss, 
Frauchwilstrasse 10 

 

7 Fam. Haller Holen 6  

8 Fam. Schmutz Reuental 37  

9 Fam. Binggeli Hauptstrasse 43  

10 Fam. Antener Frauchwilstrasse 4  

11 Ref. Kirchgemeinde, 
Pfarrstöckli 

Frauchwilstrasse 14 Geschmückt durch Madeleine Affolter 

12 Fam. Wüthrich Hauptstrasse 6  

13 Fam. Liechti Mühle 4  

14 Fam. Osterwalder Scheunenberg 85  

15 Fam. Schmid Neuhaus 2  

16 Fam. Hunziker Schneider Wymattstrasse 6  

17 Fam. Bangerter Neuhaus 4  

18 Fam. Wasem Hauptstrasse 3  

19 Fam. Eugster Scheunenberg 64  

20 Fam. Rüfenacht Bernstrasse 20  

21 Fam. Schär Moosgasse 31A  

22 Fam. Messerli Scheunenberg 41  

23 Fam. Caspar Chen Scheunenberg 15  

24 Fam. Junker Neuhaus 6  



  



 


